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Kampfmittelbelastungsauskunft 
Ersatzneubau EÜ Kronskamp, km 92,024 - Gemarkung Kronskamp, Flur 1 und 3, 
Flurstücke 278, 279, 280, 281, 282, 283/1, 283/2 und 19, 20, 21, 40 
Ihre Anfrage vom 07.05.2021, Herr Wildemann 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dem Kampfmittelkataster des Landes sind derzeit keine Anhaltspunkte auf latente 
Kampfmittelgefahren zu entnehmen. Für das angefragte Bauvorhaben besteht daher aus 
Sicht des Munitionsbergungsdienstes kein Erkundungs- und Handlungsbedarf. 
 
Gegen die Ausführung der Bauarbeiten bestehen keine Bedenken. 
 
Nach bisherigen Erfahrungen ist es nicht auszuschließen, dass auch in für den 
Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde 
auftreten können. Aus diesem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht 
durchzuführen.  
 
Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, sind aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der 
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen.  
 
Rechtshinweis: 
Beim Fund von Kampfmitteln oder kampfmittelverdächtigen Gegenständen, ist gemäß § 5 
Abs. 1 Kampfmittelverordnung Mecklenburg – Vorpommern die Fundstelle der örtlich 
zuständigen Ordnungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Ebenso kann die Meldung über 
die nächste Polizeidienststelle erfolgen. Von hieraus erfolgt die Information des 
Munitionsbergungsdienstes. 
 
Des Weiteren ist der Bauherr gemäß §§ 13 und 52 Landesbauordnung Mecklenburg – 
Vorpommern (LBauO M-V) i. V. m. VOB Teil C / ATV DIN 18299 analog verpflichtet, 
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Angaben zu vermuteten Kampfmitteln im Bereich der Baustelle zu machen sowie 
Ergebnisse von Erkundungs- und Beräumungsmaßnahmen mitzuteilen. 
 
Gemäß § 70 Abs. 1 Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg – Vorpommern (SOG 
M-V) ist der Eigentümer einer Sache, die die öffentliche Sicherheit oder Ordnung stört, für 
diese Sache verantwortlich. Ihm obliegt die Verkehrssicherungspflicht für sein Eigentum. 
Ein Pflichtverstoß kann zu Schadensersatzansprüchen führen. Zudem ergibt sich das 
Erfordernis für den Arbeitgeber eine Gefährdung des Lebens zu vermeiden bzw. möglichst 
gering zu halten aus § 4 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). 
 
Die hiermit übersandte Auskunft enthält sensible Daten. Diese sind gemäß den 
einschlägigen Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes (DSG M-V) ausschließlich 
für den in Ihrem Antrag benannten Betreff (zweckgebundene Nutzung zur 
Aufgabenerfüllung) zu verwenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
       
Michaela Stein 
(elektronisch versandt; gültig ohne Unterschrift) 

 
 
 


